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RS UVS Oberösterreich 1993/12/06
VwSen-240073/2/Gf/La

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.12.1993

Rechtssatz

Das Österreichische Lebensmittelbuch ist keine Rechts-, sondern eine bloße Verwaltungsverordnung, die einerseits

den UVS nicht bindet und andererseits die Entscheidung der belangten Behörde zwar inhaltlich zu determinieren, nicht

aber deren Begründung zu ersetzen vermag. Eine Bestimmung des Österreichischen Lebensmittelbuches kann weiters

auch nicht als verletzte Rechtsvorschrift iSd § 44a Z. 2 VStG fungieren. Stattgabe.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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